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Markt Regenstauf 
 

 

Bekanntmachung 

über die Einsicht in die Wählerverzeichnisse und die Erteilung von Wahlscheinen 

 

für die Wahl  

- des Marktgemeinderates, 

- der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters 

- des Kreistags, 

- der Landrätin oder des Landrats 

am Sonntag, 8. März 2026 
  

1. Die Wählerverzeichnisse für die oben bezeichnete(n) Wahl(en)  
der Stimmbezirke des Marktes Regenstauf  
wird in der Zeit vom 16. Februar 2026 bis 20. Februar 2026 (20. bis 16. Tag vor der 
Wahl) 
 
am Montag, 16.02.2026 von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
am Dienstag, 17.02.2026 von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
am Mittwoch, 18.02.2026 von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
am Donnerstag, 19.02.2026 von 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
am Freitag, 20.02.2026 von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
im Rathaus Regenstauf, Bahnhofstr. 15, 93128 Regenstauf, Zi.-Nr. 19 
 
für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur 
überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für 
die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Einsicht ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

 
2. Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 

Wahlschein hat. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der 
oben genannten Einsichtsfrist Beschwerde einlegen. Die Beschwerde kann schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens 

am 15. Februar 2026 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt 
Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Beschwerde gegen das Wählerverzeichnis einlegen, andernfalls besteht die Gefahr, 
das Wahlrecht nicht ausüben zu können. 



Amtsblatt des Marktes Regenstauf Nr. 5/2026 

 

3   

 
 

 
4. Wer in einem Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein besitzt, kann 

nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dem die Eintragung in das Wählerverzeichnis 
besteht. 

 
5. Wer einen Wahlschein hat, kann das Stimmrecht ausüben 

 
5.1 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde, 

die den Wahlschein ausgestellt hat, 
 
5.2. bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum innerhalb des 
       Landkreises; gilt der Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die 

Stimmabgabe 
       hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen, 
 
5.3. durch Briefwahl. 

 
6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 
6.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
 
      Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 06. März 2026, 15 Uhr 
      im Rathaus Regenstauf, Bahnhofstr. 15, 93128 Regenstauf, Zi.-Nr. 15  
      schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
Wenn bei 
      nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter 
unzumutbaren 
      Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 
Uhr, 
      gestellt werden. 
 
6.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn 
 

a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 6 Gemeinde- und Landkreiswahlordnung oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 
Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (vgl. Nrn. 1 und 3) versäumt hat, 

b) ihr Wahlrecht erst nach Ablauf der unter a) genannten Antrags- oder 
Beschwerdefristen entstanden ist, 

c) ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in ein 
Wählerverzeichnis eingetragen wurde. 

Diese Wahlberechtigten können bei der in Nr. 6.1 bezeichneten Stelle den Antrag auf 
Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elektronisch 
oder mündlich (nicht aber telefonisch) stellen. 

 
7. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 

Vollmacht nachweisen, dass sie oder er dazu berechtigt ist. Kann eine 
wahlberechtigte Person infolge einer Behinderung weder den Wahlschein selbst 
beantragen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Unterstützung 
einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien 
glaubhaft zu machen, dass die Antragstellung dem Willen der wahlberechtigten Person 
entspricht. 
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8. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person 
a) je einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl, 
b) einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel, 
c) einen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu 

übersenden ist, 
d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
      Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. 
Verlorene  
      Wahlscheine werden nicht ersetzt.  
      Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr 
      der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 
12 Uhr,  
      ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
9. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch die Wahlberechtigten 

persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur 
ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. Die 
bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr 
vollendet haben; auf Verlangen hat sie sich auszuweisen. Kann eine wahlberechtigte 
Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst abholen noch einem 
Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 
bedienen. Diese hat unter Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie 
entsprechend dem Willen der wahlberechtigten Person handelt. 

 
10. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung 

an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der 
stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat. 

 
11. Bei der Briefwahl müssen die Wahlberechtigten dafür sorgen, dass der Wahlbrief, in 

dem sich der Wahlschein und der verschlossene Stimmzettelumschlag (mit den jeweils 
zugehörigen Stimmzetteln) befinden, bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, ergeben sich aus dem 
Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Regenstauf, 04.02.2026 
Markt Regenstauf 
 
 
Schindler 
1. Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Genehmigung der 19. Änderung des Flächennutzungsplans des 
Marktes Regenstauf für das Gebiet Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Diesenbach Sommershof 

Mit Bescheid vom 19.01.2026 Az.: S 41–19.Änd. FNPl Regenstauf-Me hat das Landratsamt 
Regensburg die 19. Änderung des Flächennutzungsplans des Marktes Regenstauf für das 
Gebiet Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Diesenbach Sommershof genehmigt 
(vgl. nachfolgenden Lageplan). Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 
Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung wird die 19. Änderung wirksam. Jedermann kann den 
Flächennutzungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die 
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, im Rathaus des Marktes Regenstauf, Bauamt, 
Zimmer 32, Anschrift: Bahnhofstraße 15, 93128 Regenstauf, während den Öffnungszeiten 
(Montag, Dienstag, Mittwoch von 8.00 bis 12.00 Uhr und am Dienstag von 14.00 bis 16.00 
Uhr, Donnerstag von 13.30 bis 17.30 Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 
 

 
Regenstauf, 05.02.2026 
Markt Regenstauf 
 
 
Schindler 
1. Bürgermeister 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__6.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__6.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__215.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__215.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__214.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__214.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__214.html
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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan mit 
Grünordnungsplan „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Diesenbach 
Sommershof" des Marktes Regenstauf  

Der Markt Regenstauf hat mit Beschluss vom 09.12.2025 den Bebauungsplan mit 
Grünordnungsplan „Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage Diesenbach Sommershof" 
für den Vorhabenbereich im Ortsteil Diesenbach südwestlich des bestehenden 
Pendlerparkplatzes an der BAB-Anschlussstelle 37 „Regenstauf“ (vgl. nachfolgenden 
Lageplan) als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der 
Bebauungsplan in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die 
Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan 
berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, im 
Rathaus des Marktes Regenstauf, Bauamt, Zimmer 32, Anschrift: Bahnhofstraße 15, 93128 
Regenstauf, während den Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, Mittwoch von 8.00 bis 12.00 
Uhr und am Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 13.30 bis 17.30 Uhr und 
Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr) einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 

  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird. 

 

Regenstauf, 05.02.2026 
Markt Regenstauf 
 
 
Schindler 
1. Bürgermeister 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__10.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__215.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__215.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__214.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__214.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__214.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__214.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__44.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__44.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__44.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__39.html


Amtsblatt des Marktes Regenstauf Nr. 5/2026 

 

8   

 
 

 

  



Amtsblatt des Marktes Regenstauf Nr. 5/2026 

 

9   

 
 

Bekanntmachung 
 
Im Ortsteil Edlhausen des Marktes Regenstauf erfolgt die Niederschlagswasserbeseitigung 
über eine bestehende Niederschlagswasserkanalisation mit zwei Einleitungsstellen in den 
Regen (Einleitungsstelle 1: Fl. Nr. 198, Gem. Diesenbach; Einleitungsstelle 3: Fl. Nr. 210, 
Gem. Diesenbach). Die seit Jahren vorhandene Niederschlagswasserkanalisation in 
Edlhausen soll in der bestehenden Form beibehalten werden. Aus Sicherheitsgründen soll an 
den Einleitungen je einen Schacht als Absetzschacht und auch hinter den Absetzschächten 
zusätzliche Schieber (zum Absperren der Leitungen bei Unfällen mit wassergefährdenden 
Stoffen) errichtet werden. 
 
Für das Einleiten von Niederschlagswasser über die Einleitungsstelle 3 in den Regen wurde 
dem Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Regental mit Bescheid des Landratsamtes 
Regensburg vom 16.12.2020 die gehobene wasserrechtliche Erlaubnis erteilt. Die 
Einleitungsstelle 1 war zum damaligen Zeitpunkt nicht Gegenstand des Verfahrens, da noch 
weitere Abklärungen bzgl. einer Altlastenverdachtsfläche erforderlich waren. Da der Verdacht 
schädlicher Bodenveränderungen zwischenzeitlich ausgeräumt werden konnte, beantragt der 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im Regental nun die Erteilung einer gehobenen 
wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 15 Wasserhaushaltsgesetz für das Einleiten von 
Niederschlagswasser aus dem Ortsteil Edlhausen über die Einleitungsstelle 1 (Fl. Nr. 
198 der Gemarkung Diesenbach) in den Regen.  
 
Gemäß Art. 69 BayWG i.V.m. Art. 73 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) 
wird das Vorhaben hiermit bekannt gemacht. 
 
Die Planunterlagen sind in der Zeit vom 09.03.2026 bis einschließlich 08.04.2026 
(Auslegungsfrist) im Rathaus des Marktes Regenstauf, Bahnhofstraße 15, 93128 Regenstauf 
während der Dienstzeiten öffentlich zur Einsicht ausgelegt.  
 
Die Bekanntmachung des Vorhabens wird gemäß und Art. 27 a des BayVwVfG zusätzlich 
online auf der Internetseite des Landratsamtes Regensburg http://www.landkreis-
regensburg.de/Landratsamt/OeffentlicheBekanntmachungen.aspx eingestellt. Dazugehörige 
Antragsunterlagen/Planunterlagen können innerhalb der o. g. Auslegungsfrist beim 
Landratsamt Regensburg und beim Markt Regenstauf vollständig eingesehen werden. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten 
Papierunterlagen maßgeblich ist.  
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich 22.04.2026 
(Einwendungsfrist), beim Markt Regenstauf, Bahnhofstraße 15, 93128 Regenstauf sowie beim 
Landratsamt Regensburg, Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg, schriftlich oder zur 
Niederschrift während der üblichen Dienstzeiten Einwendungen gegen das Vorhaben 
erheben. 
 
Vereinigungen, die aufgrund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, 
Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung einzulegen, 
können bis Ablauf der vorgenannten Einwendungsfrist beim Landratsamt Regensburg oder 
beim Markt Regenstauf Stellungnahmen zum Vorhaben abgeben (Art. 73 Abs. 4 Satz 5, Abs. 
5 Satz 2 Nr. 2 BayVwVfG). 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 

http://www.landkreis-regensburg.de/Landratsamt/OeffentlicheBekanntmachungen.aspx
http://www.landkreis-regensburg.de/Landratsamt/OeffentlicheBekanntmachungen.aspx
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Es wird noch besonders darauf hingewiesen, dass 
 

a) Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die 
Stellungnahmen abgegeben haben, durch öffentliche Bekanntmachung von dem 
Erörterungstermin benachrichtigt werden können, 

 
b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden kann, 
 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. 
 
Bleibt ein Beteiligter dem Erörterungstermin fern, so kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
 
Regenstauf, 05.02.2026 
Markt Regenstauf 
 
 
Schindler 
1. Bürgermeister 
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